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HINWEISE

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder

frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein:

Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie

auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe

Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des

Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der

unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem

Nds. Landesamt für Denkmalpflege, Stützpunkt Oldenburg, Ofener

Straße 15, 26121 Oldenburg, Tel.: 0441/ 799-2120 unverzüglich

gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten

oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2)

des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige

unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn

nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit

gestattet. Sämtliche Erdarbeiten im Geltungsbereich bedürfen einer

denkmalrechtlichen Genehmigung gem. § 13 NDSchG, diese kann

verwehrt werden oder mit Auflagen verbunden sein.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf

Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere

Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen.

3. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten,

Panzerfäusten, Minen etc.) gefunden werden, sind diese umgehend

dem Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung

Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln-Hannover -

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu melden.

4. Für ein Bauvorhaben in dem Geltungsbereich der

Außenbereichssatzung ist im Rahmen der Baugenehmigung die

Eingriffsregelung abzuarbeiten. Die Untere Naturschutzbehörde des

Landkreises Ammerland ist hierbei zu beteiligen.

5. Im Baugenehmigungsverfahren ist bei jedem Grundstück eine

Regen-Rückhaltung zu planen und mit der Straßenmeisterei Oldenburg

und der unteren Wasserbehörde abzustimmen. Die Möglichkeit einer

Versickerung kann erst nach Vorliegen eines Bodengutachtes geklärt

werden. 

6. Im Baugenehmigungsverfahren ist ein Nachweis zu erbringen, dass

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in Bezug auf den Verkehrslärm

sichergestellt werden können.

7. Für ein Bauvorhaben in dem Geltungsbereich der

Außenbereichssatzung ist gem. § 3 der Satzung im Rahmen der

Baugenehmigung der Nachweis zu erbringen, dass keine

Überschreitung der zulässigen Grenzwerte zu den Geruchsimmissionen

gem. Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) vorliegt.

Legende

Baufenster

Bauverbotszone gem. § 24 NStrG

Grenze des Geltungsbereiches

kobbe
Textfeld
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